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Gemeindeverwaltung  Maschwanden

Herr  Daniel  Lehmann

Dorfstrasse  54

8933  Machwanden

zuhanden  des Gemeindesrates

8021 ZüRICH,  12. Juli  2019  FF/ML/at

NÜSCHELERSTR  ASSE  35,  POSTF  ACH

Maschwanden,  Stallscheune  und  Vielzweckhaus,  Ausserdorfstrasse  44/46

Schutzabklärung  -  Anhörung

Sehr  geehrter  Herr  Lehmann

In  obgenannter  Angelegenheit  beziehe  ich  mich  auf  Ihre  E-Mails  vom  23.  und

28.  Moi  2019  und  bedanke  mich  im  Namen  meiner  Klientschaft  für  die  Gewäh-

rung  des rechtlichen  Gehörs  und  die  Möglichkeit,  zum  vorliegenden  Gutachten

der  Firma  IBID  vom  21.  Mai  2019  Stellung  zu nehmen.  Innert  der  angesetzten

Frist  äussere  ich  mich  dazu  wie  folgt:

1.  Das  IBID-Gutachten,  das die  Schutzwürdigkeit  der  beiden  Objekte  bejaht,

ist  aus fachtechnischer  Sicht  in  mehrfacher  Hinsicht  nicht  nachvollziehbar

und  teilweise  in sich  widersprüchlich.  Zur  Begründung  sei insbesondere  auf

die  beiden  beiliegenden  Stellungnahmen  von  Heinz  Pantli,  BISS-Society

AG,  vom  4. bzw.  5. Juli  2019  verwiesen.  Darin  wird  schlüssig  und  begrün-

det  dargelegt,  weshalb  sich  einzelne  Tatsachenfeststel1ungen  und  Würdi-

gungen  im  IBID-Gutachten  nicht  halten  lassen.
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2.  Es ist  weder  zulässig  noch  zweckrnässig,  ein  (sekundäres)  Vielzweckbau-

ernhaus  unter  Schutz  stellen  zu wollen,  von  dem  sich  jedoch  anerkannter-

massen  nur  der Wohnteil  erhalten  lässt.  Sodann  kann  bei  beiden  Objekten

keine  Rede  davon  sein,  sie seien  "intakt  erhalten",  wie  das IBID-Gutachten

behauptet.  Das  Gutachten  übergeht  dabei  nicht  nur  den  heute  anzutreffen-

den  schlechten  baulichen  Zustand,  sondern  auch  wesentliche  bauliche

Überformungen,  die den  Schutzwert  der  Objekte  massiv  beeinträchtigen.

3. Auch  zum  angeblich  hohen  Situationswert  der  Gebäude,  die  zusammen  mit

dem  Nachbargebäude  Ausserdorfstrasse  42 eine  "bäuerliche  Gruppe"  bilden

sollen,  kann  auf  die Stellungnahme  von  Heinz  Pantli  vom  5. Juli  2019  ver-

wiesen  werden.  Diesbezüglich  ist  zudem  auch  zu beachten,  dass sich  die

"bäuerliche  Gruppe"  nach  einem  Abbruch  des Ökonomieteils  des Viel-

zweckhauses  Ausserdorfstrasse  46 entscheidend  anders  darstellen  würde.

Dies  würde  sich  entsprechend  auf  die angeblich  prägende  Wirkung  der  Ge-

bäude  auswirken,  die im  Übrigen  vom  Gemeinderat  nicht  weniger  gut  beur-

teilt  werden  kann  als von  den Gutachtern.

4.  Im  Zusammenhang  mit  der  angeblich  prägenden  Wirkung  der  Gebäude  gilt

es zudem  zu beachten,  dass die  gesamte  Parzelle  Kat.-Nr.  584 der  Bauzone

zugewiesen  ist.  Der  südliche  Teil  des Grundstücks  kann  also  unbestritte-

nermassen  überbaut  werden  (Art.  4 BZO),  womit  die  fraglichen  Bauten  nur

noch  eingeschränkter  "von  weitem  sichtbar"  sein  werden.  Auch  diesen  As-

pekt  lässt  das IBID-Gutachten  völlig  unberücksichtigt.

5. Schliesslich  liegt  es angesichts  des schlechten  baulichen  Zustands  der  Ge-

bäude auf der Hand, dass sich der angeregte Schutzumfang und eine wirt-

schaftlich  sinnvolle  und heutigen Wohnansprüchen genügende Nutzung
nicht  vereinbaren  lassen.

6,  Eine  Unterschutzstellung  erwiese  sich  daher  auch  als unverhältnismässig.

Insoweit  weisen  die  IBID-Gutachter  in ihrem  Begleitbrief  vom  21. Mai

2019  immerhin  zutreffend  darauf  hin,  dass ihre  Empfehlung  unter  dem

Vorbehalt  einer umfassenden Güterabwägung  steht.
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Aus  diesen  Gründen  wird  beantragt,  auf  den  Erlass  von  Schutzmassnahmen  bei

den  beiden  Gebäuden  Ausserdorfstrasse  44 und  46 in Maschwanden  zu verzich-

ten.

Ich  bedanke  mich  für  Ihre  Bemühungen  und  verbleibe

mit frWichen Grüssen
".,r"  l-a-),0,

(Dr.  Fritz  Frey)  <l.

Einschreiben

Beilagen:

./1  Stellungnahme  von  Heinz  Pantli,  BISS-Society  AG,  zu

Ausserdorfstrasse  46, 12.07.2019

./2  Stellungnahme  von  Heinz  Pantli,  BISS-Society  AG,  zu

Ausserdorfstrasse  44, 12.07.2019

Vorab  samt  Beilagen  per  E-Mail  (daniel.lehmann@,maschwanden.ch)

Kopie  samt  Beilagen  per  E-Mail:

Klientschaft  (p.gautschi@entree.ch)
Christian Gabathuler (gab@huler.ch)


